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Zürich steht zum Ziviischutz
In Kriegs- und Katastrophenzeiten ist kaum vorauszusagen, welcher Landesteil
oder welche Region betroffen wird. Die moderne Waffenentwicklung hat
dazu geführt, dass weder Grenzen noch Verträge Sicherheit bieten und auch
friedfertige Länder abseits des direkten Kriegsgeschehens heute mit schwerwiegenden

Auswirkungen zu rechnen haben. Das betrifft vor allem die radioaktive
Strahlung, die je nach Wind und Wetter über Hunderte von Kilometern getragen

werden kann.
Krieg und Frieden sind heute unteilbar geworden. Am meisten gefährdet sind
aber die Ballungszentren, wo auf kleinem Raum eine grosse Bevölkerungsdichte

zu Katastrophen grössten Ausmasses führen musste. Das sind unsere
Städte und dichtbesiedelten Industriezentren. Den Behörden dieser Räume fällt
daher die besonders grosse Verantwortung zu, für das Über- und Weiterleben
der Bevölkerung die grösstmöglichen Anstrengungen zu unternehmen. Die
gesetzlichen Grundlagen des Zivilschutzes lassen keinen Zweifel darüber
aufkommen, dass die Gemeinden die Basis jedes seiner Aufgabe gewachsenen
glaubwürdigen Zivilschutzes bilden. Von dieser Verantwortung kann sie weder
der Bund noch der Kanton entbinden.
Die Behörden der Stadt Zürich waren sich seit jeher dieser Aufgabe bewusst,
deren Erfüllung - dies sei nicht verschwiegen - grösste finanzielle und personelle

Opfer fordert. Diese Opfer sind im Rahmen der Gesamtausgaben aber
tragbar und gerechtfertigt, gelten sie doch ganz allgemein dem Schutz des
Menschen und der für das Über- und Weiterleben notwendigen Güter und
Einrichtungen. Das Schwergewicht dieser Nummer der Zeitschrift
«Zivilschutz» ist auf die Stadt Zürich ausgerichtet, um am Beispiel der grössten Stadt
unseres Landes zu zeigen, was es bedeutet, für rund 400 000 Menschen
verantwortlich zu sein, Schutz und Sicherheit nicht nur auf dem Papier zu planen,
sondern weitsichtig in der Praxis zu verwirklichen und auf der Grundlage der
Zivilschutzkonzeption 1971 fristgemäss zu realisieren. In der Zusammenfassung
lassen die Beiträge der zuständigen Fachleute erkennen, dass noch sehr viel zu
tun bleibt, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Wir möchten aber bewusst
unterstreichen, dass es mit dem Einsatz der finanziellen Mittel den Behörden
und Trägern des Zivilschutzes noch lange nicht getan ist. Unsere Vorbereitungen

haben nur dann einen Sinn und erfüllen ihren Zweck, wenn sie von allen
Bewohnern unserer Stadt getragen und unterstützt werden. Die Gemeinde
kann nur dann die Basis des Zivilschutzes bilden, wenn alle überzeugt und willig
ihren Beitrag dazu leisten. Zivilschutz ist auch Selbstschutz, der die Bereitschaft
zur Nächstenhilfe voraussetzt.
In diesem Sinne wünschen wir dem «Report aus Zürich» im Dienste einer
wahrhaften und umfassenden Information weiteste Verbreitung und Unterstützung.
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